
 
 

Samtgemeinde Neuenkirchen Neuenkirchen, den 12. Mai. 2022 

Samtgemeinde Neuenkirchen 

 
 

Beschlussvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: SG/526/2022 

 

Dorfcampus Merzen 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Samtgemeindeausschuss 12.05.2022 nicht öffentlich Vorberatung  
Samtgemeinderat 23.05.2022 öffentlich Entscheidung  

 
 
Sachverhalt: 

Am 02.05.2022 hat das Kolloquium zum Architektenwettbewerb bzgl. des 

Dorfcampus Merzen stattgefunden. Hieraus haben sich zwei Änderungen ergeben: 
 

Die erste Änderung betrifft das Raumprogramm. An sechs Räumen sind 
Veränderungen mit einer Vergrößerung der Gesamtfläche um insgesamt 60 qm 
vorgenommen worden. Diese erfolgten aufgrund von Eingaben der Schule zur 

Umsetzung von pädagogischen Konzepten. U. a. sind zwei Förderräume vergrößert 
worden, um mehr Platz für die Bewältigung der Inklusionsaufgaben zu haben. Das 

modifizierte Raumprogramm ist als Anlage beigefügt. 
 
Zum anderen wurde das Plangebiet geändert. Die Fläche hinter dem Sportplatz auf 

dem sich das Beachvolleyballfeld bis hinauf zum Kreisverkehr, wurde in die 
Planungen einbezogen. Hier soll die Parkplatzsituation entzerrt werden, 

insbesondere ist eine „kiss & ride-Zone“ für Eltern vorgesehen, um den Busverkehr 
nicht zu beeinträchtigen. Das führt dazu, dass die Schule insgesamt sichtbarer wird. 
 

Der Ausschuss für Bildung, Familie und Soziales hat in seiner Sitzung vom 
11.05.2022 empfohlen, das modifizierte Raumprogramm und die Erweiterung des 

Plangebietes durch den Samtgemeinderat beschließen zu lassen. 
  
 

Beschlussvorschlag: 

Das modifizierte Raumprogramm sowie die Erweiterung des Plangebietes für den 
Architektenwettbewerb des Dorfcampus Merzen werden beschlossen. 
 

  
 



Finanzielle Auswirkungen:   
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